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ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG GEM. § 3 
ABS. 2 BAUGB 
 
Die Öffentliche Auslegung zur Aufstellung der 
Flächennutzungsplan-Teiländerung „Solar-
park Oberarnbach“ der Verbandsgemeinde 
Landstuhl sowie zum Bebauungsplan „Solar-
park Oberarnbach“ der Ortsgemeinde Ober-
arnbach fand in der Zeit vom 21.12.2017 bis 
31.01.2018 statt. In diesem Zeitraum wurden 
seitens der Öffentlichkeit keine Stellungnah-
men abgegeben. 
 

  

PARALLELE BETEILIGUNG DER 
BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER 
ÖFFENTLICHER BELANGE GEM. § 4 ABS. 2 
BAUGB UND ABSTIMMUNG MIT DEN 
NACHBARGEMEINDEN GEM. § 2 ABS. 2 
BAUGB 

  

Alle relevanten Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange und Nachbargemein-
den wurden mit Schreiben vom 13.12.2017 
angeschrieben und um Stellungnahme gem. § 
4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB gebeten. 
Folgende Stellungnahmen und Anregungen 
wurden zur Flächennutzungsplan-Teilände-
rung „Solarpark Oberarnbach“ der Verbands-
gemeinde Landstuhl sowie zum Bebauungs-
plan „Solarpark Oberarnbach“ der Ortsge-
meinde Oberarnbach vorgebracht, zu denen 
hinsichtlich der Abwägung (gem. § 1 Abs. 7 
BauGB) wie folgt Stellung genommen wird: 
 

  

 
03 BUNDESAMT FÜR INFRASTRUKTUR, 

UMWELTSCHUTZ UND DIENSTLEISTUNGEN 
DER BUNDESWEHR 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

 
Schreiben vom 30.01.2018 

 
Durch das Vorhaben werden militärische Be-
lange berührt. Das Plangebiet befindet sich im 
Zuständigkeitsbereich der militärischen Flug-
sicherung des US NATO Flugplatzes Ramstein, 
in einem Interessengebiet zum Schutz von 
Funkanwendungen der Bundeswehr sowie im 
Schutzbereich der Verteidigungsanlage Bann 
A. 
 

  
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verbandsgemeinde / 
Ortsgemeinde 

 
Im Vorfeld der öffentlichen Auslegung 
wurden in Folge der Abstimmungen mit 
den militärischen Stellen folgende Ände-
rungen im Bebauungsplan „Solarpark 
Oberarnbach“ vorgenommen: 
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Gegen das Vorhaben bestehen keine Beden-
ken, wenn die in Kooperation zwischen dem 
Polygone Coordination Centre, dem Solar-
parkbetreiber und der Ortsgemeinde Ober-
arnbach erarbeiteten Aspekte/erteilten Auf-
lagen in Bezug auf die Verteidigungsanlage 
Bann erfüllt werden. 

 

1. Der Abstand des Baufensters zur Poly-
gone wird auf mehr als 95 m vergrö-
ßert. 

2. Die Höhe der Modultische und Zaun-
anlage wird auf 2,50 m begrenzt, auf 
Kameramasten wird komplett verzich-
tet. 

3. Auf die Eingrünung des Plangebietes 
mit Hochgehölzen wird verzichtet. 

4. Es wird eine vertragliche Vereinbarung 
zwischen Vorhabenträger und Bun-
deswehr bezüglich der Schlüsselge-
walt geschlossen. Hierzu wird ein Hin-
weis in den Bebauungsplan und die zu-
gehörige Begründung aufgenommen. 

 
Damit werden alle aus der Verteidigungs-
anlage Bann resultierenden Auflagen er-
füllt. 
 

 
14 FORSTAMT KAISERSLAUTERN 

Velmannstraße  
67657 Kaiserslautern  

 
Schreiben vom 02.01.2018 

 
Wegen der Gefahr umstürzender Bäume ist 
dem zu nahen Heranrücken der Anlage an den 
im Norden angrenzenden Wald bauordnungs-
rechtlich entgegenzutreten. Das Forstamt for-
dert daher die Festsetzung eines Mindestab-
stands zum Wald von 30 Meter. 
 
Ansonsten bestehen gegen die Errichtung des 
Solarparks keine Bedenken. 

 

  
 
 
 
 
Stellungnahme der Verbandsgemeinde / 
Ortsgemeinde 
 
Der Wald in Richtung Norden ist rund 50 m 
von der Baugrenze der Photovoltaikanlage 
entfernt. In Richtung Westen beginnt der 
Wald jenseits der Kreisstraße. Zu diesem 
werden knapp 30 m eingehalten, so dass 
die Belange des Forstes ausreichend be-
rücksichtigt sind. 

 
15 GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE 

DIREKTION LANDESDENKMALPFLEGE 
Schillerstraße 44 
55116 Mainz 
 
Schreiben vom 21.12.2017 
 
Im Planungsgebiet befinden sich keine ober-
tägig bekannten Bestandteile der Baulichen 
Gesamtanlage (§ 5 Abs. 2 DSchG) „Westwall 
und Luftverteidigungszone West“, die lt. §§ 2 
Abs. 1 Satz 1 und 4 Abs. 1 Satz 4 DSchG Erhal-
tungs- und Umgebungsschutz genießen. 
 

  
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verbandsgemeinde / 
Ortsgemeinde 
 
Eine ähnliche Stellungnahme wurde sei-
tens der Direktion Landesdenkmalpflege 
bereits im Scoping-Verfahren abgegeben. 
Ein Hinweis auf das Flächendenkmal West-
wall und die Lage der Fläche in einem ehe-
maligen Kampfgebiet wurde daher schon 
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Weiterhin liegt die zu betrachtende Fläche in 
einem ehemaligen Kampfgebiet. Bei Boden-
eingriffen ist auf untertägig vorhandene bau-
liche Anlagen und auf militärische Fundge-
genstände zu achten und bei Auffindung ist 
die Direktion Landesdenkmalpflege unmittel-
bar zu beteiligen. Falls vor Beginn einer Bau-
maßnahme eine präventive Absuche von 
Kampfmitteln durch eine Fachfirma erfolgt, 
sollte diese durch die Denkmalfachbehörde 
begleitet werden. 
 
Diese Stellungnahme betrifft nur die Belange 
der Direktion Landesdenkmalpflege. Eine 
Stellungnahme der Direktion Landesarchäolo-
gie ist gesondert einzuholen. 

 

in den Bebauungsplan und die Begrün-
dung aufgenommen, so dass hier keine 
weitere Anpassungserfordernis besteht. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
16 GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE 

DIREKTION LANDESARCHÄOLOGIE 
Außenstelle Speyer 
Kleine Pfaffengasse 10 
67346 Speyer 
 
Schreiben vom 19.12.2017 
 
In der Fundstellenkartierung der Direktion 
Landesarchäologie ist im Geltungsbereich der 
o.g. Planung bislang keine archäologische 
Fundstelle resp. Grabungsschutzgebiet ver-
zeichnet. Es ist jedoch nur ein geringer Teil 
der tatsächlich im Boden vorhandenen, prä-
historischen Denkmale bekannt. 
 
Eine Zustimmung der Direktion Landesarchä-
ologie ist daher grundsätzlich an die Über-
nahme folgender Punkte gebunden: 
 
1. Die ausführenden Baufirmen sind ein-

dringlich auf die Bestimmungen des 
Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom 
23.3.1978 (GVBI.,1978, S.159 ff), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 26.11.2008 
(GVBl.,2008, S.301) hinzuweisen. Danach 
ist jeder zutage kommende, archäologi-
sche Fund unverzüglich zu melden, die 
Fundstelle soweit als möglich unverän-
dert zu lassen und die Gegenstände sorg-
fältig gegen Verlust zu sichern. 

 

  
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verbandsgemeinde / 
Ortsgemeinde 
 

Die Hinweise der Generaldirektion Kultu-
relles Erbe – Direktion Landesarchäologie 
werden zur Kenntnis genommen und im 
Zuge einer späteren Bebauung beachtet. 
Auf die Inhalte und Festsetzungen des Be-
bauungsplanes sowie der FNP-
Teiländerung bleiben die Ausführungen 
der Direktion Landesarchäologie aber 
ohne Relevanz. 
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2. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn 
bzw. entsprechende Abteilungen der Ver-
waltung jedoch nicht von der Melde-
pflicht und Haftung gegenüber der GDKE. 

 
3. Sollten wirklich archäologische Objekte 

angetroffen werden, so ist der Direktion 
Landesarchäologie ein angemessener 
Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere 

Rettungsgrabungen, in Absprache mit 
den ausführenden Firmen, planmäßig 
den Anforderungen der heutigen archäo-
logischen Forschung entsprechend durch-
führen können. Im Einzelfall ist mit Bau-
verzögerungen zu rechnen. Je nach Um-
fang der evtl. notwendigen Grabungen 
sind von Seiten der Bauherren/Bauträger 
finanzielle Beiträge für die Maßnahmen 
erforderlich. 
 

Die Punkte 1 - 3 sind auch in die Bauausfüh-
rungspläne als Auflagen zu übernehmen. 
Trotz dieser Stellungnahme ist die Direktion 
Landesarchäologie an den weiteren Verfah-
rensschritten zu beteiligen, da jederzeit bis-
her unbekannte Fundstellen in Erscheinung 
treten können. 
 
Rein vorsorglich müssen wir darauf hinwei-
sen, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht 
bekannte Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) 
befinden können. Diese sind selbstverständ-
lich zu berücksichtigen bzw. dürfen von Pla-
nierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem 
angestammten, historischen Standort ent-
fernt werden. 
 
Diese Stellungnahme betrifft ausschließlich 
die archäologischen Kulturdenkmäler und er-
setzt nicht Stellungnahmen der Direktion Lan-
desdenkmalpflege zu den Baudenkmälern in 
Mainz und der Direktion Landesarchäologie - 
Erdgeschichte in Koblenz. Eine interne Wei-
terleitung ist nicht möglich. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstver-
ständlich gerne zur Verfügung. 
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21 KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN 

ABTEILUNG BAUEN UND UMWELT 
Lauterstraße 8 
67657 Kaiserslautern 
 
Schreiben vom 30.01.2018 
 
zu dem uns vorliegenden Entwurf des o.a. Be-
bauungsplanes nehmen wir wie folgt Stel-
lung: 
 
1. Untere Landesplanungsbehörde 
 
Es wird auf das Ergebnis der vereinfachten 
raumordnerischen Prüfung gemäß § 18 Lan-
desplanungsgesetz (LPLG) zur Teiländerung 
des Flächennutzungsplans der Verbandsge-
meinde Landstuhl vom 13.11.2017 verwiesen 
(siehe Anlage). 
 
Nach Prüfung der vorgelegten Antragsunter-
lagen und nach Auswertung der eingegange-
nen Stellungnahmen der beteiligten Behör-
den wird festgestellt, dass die geplante Son-
dergebietsausweisung gemäß § 11 BauNVO 
für die Errichtung einer Freiflächenfotovolta-
ikanlage mit einer Größe von ca. 3,3 ha und 
einer installierten Leistung von ca. 1,8 MWp 
im Einklang mit den Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung steht. 
 
Der geplante Solarpark leistet einen wesentli-
chen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung in 
der Westpfalz im Bereich der regenerativen 
Energien. Unter Beachtung der im „Grün- und 
Landschaftsplan“ festgelegten Maßnahmen, 
stellt das Vorhaben im konkreten Falle keinen 
Zielkonflikt zwischen der Festlegung im Sinne 
des Z 15 „Vorranggebiet Regionaler Bio-
topverbund“ und der faktischen Ausprägung 
der beabsichtigten Nutzung dar. 
 
Die Bauleitpläne „Solarpark Oberarnbach“ 
sind gemäß § 1 Abs.4 BauGB an die Ziele der 
Raumordnung angepasst. 
 
Auf eine Prüfung von Standortalternativen 
konnte verzichtet werden, da vom Vorhaben 
keine Ziele der Raumordnung betroffen sind. 
Ferner entspricht der Solarpark einer der 
Standortprioritäten des Solarleitfadens der 
oberen Landesplanungsbehörde - Flächen 

  
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verbandsgemeinde / 
Ortsgemeinde 
 

 
 
 
 
 
Das Ergebnis der vereinfachten raumord-
nerischen Prüfung ist in der Abwägungssy-
nopse im Wortlaut wiedergegeben. Die 
Übereinstimmung der Bauleitplanverfah-
ren mit den Zielen der Raumordnung und 
Land wird durch die Untere Landespla-
nungsbehörde bestätigt.  
 
Die in Kapitel IV des raumordnerischen Be-
scheids definierten Auflagen werden im 
Bebauungsplan oder dem nachgeordne-
ten Baugenehmigungsverfahren beachtet. 
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entlang von Autobahnen bis zu einer Entfer-
nung von 110 m in Anspruch zu nehmen, so 
fern insbesondere Belang des Naturschutzes 
und der Landwirtschaft sowie Sicherheitsas-
pekte nicht entgegenstehen. 
 
Dieser raumordnerische Entscheid gilt, nach 
Abstimmung mit der Oberen Landespla-
nungsbehörde, gleichzeitig als landesplaneri-
sche Stellungnahme gemäß § 20 Landespla-
nungsgesetz (LPLG). 
 
Auf die Auflagen und Hinweise für die nach-
geordnete Bauleitplanung in Kapitel IV wird 
hingewiesen. 
 
2. Untere Naturschutzbehörde 
 
Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde 
bestehen wie bereits in der Stellungnahme 
vom 24.03.17 im Rahmen der § 4 Abs. 1 
BauGB-Beteiligung geäußert, keine grund-
sätzlichen Bedenken gegen das Plan-Vorha-
ben. 
 
Wie bereits ebenfalls in dieser Stellungnahme 
mitgeteilt, bestehen aber Bedenken, weil die 
Hecke entlang des Wirtschaftsweges zum 
Wasserhochbehälter nicht als zu erhalten im 
vorliegenden Entwurf festgesetzt ist. 
 
Die Hecke ist derzeit ein wichtiges Landschaft-
selement, das in den Solarpark zur grünord-
nerischen Gliederung integriert werden 
sollte. Die Planunterlagen belegen nicht, dass 
die Rodung der Hecke unvermeidbar ist, also 
dem Vermeidungsgebot der Eingriffsregelung 
Rechnung getragen wird. 
 
Gegen einen zurückhaltenden Rückschnitt zur 
Reduzierung einer etwaigen solaren Ertrags-
minderung würden meinerseits keine Beden-
ken bestehen. 
 
Wie ebenfalls bereits mit der vorherigen Stel-
lungnahme mitgeteilt, wäre für die Einbin-
dung des Solarparks in die Landschaft vorteil-
haft, wenn an deren Ostrand eine Eingrünung 
mit niedrigwüchsigen, heimischen Laubsträu-
chern vorgesehen werden würde, weil gerade 
von der Autobahn, her eine relativ gute Ein-
sehbarkeit des Plangebiets gegeben ist. Es ist 
anhand der Bebauungsplan-Zeichnung nicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung der Unteren Landespflege-
behörde wird gefolgt und die Hecke ent-
lang des Wirtschaftsweges zum Erhalt 
festgesetzt. Allerdings muss die Hecke, 
auch aufgrund der Forderungen der Bun-
deswehr auf eine Höhe von ca. 2,5 m zu-
rückgeschnitten werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch in diesem Punkt wird der Unteren 
Landespflegebehörde gefolgt. Richtung 
Osten wird eine einreihige Hecke aus nied-
rigwachsenden Sträuchern festgesetzt.  
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erkennbar, dass die Bundeswehr für diese 
Seite des Bebauungsplanes ebenfalls einen 
Verzicht auf Randeingrünungen fordert. 
 
Der Darstellung in der Begründung des Be-
bauungsplanes (S. 39 f), dass durch die Ent-
wicklung krautreicher Säume die Landschafts-
bildbeeinträchtigungen vollständig kompen-
siert werden ist zu widersprechen, da Kraut-
pflanzen nicht die dafür erforderlichen Höhen 
erreichen. 
 
Wünschenswert wäre ferner eine Darstellung 
im Umweltbericht des Bebauungsplanes wie 
Maßnahme M1: Entwicklung von Magerrasen 
konkret aussehen soll. 
 
3. Brandschutztechnischer Bediensteter 
 
Es bestehen keine brandschutztechnischen 
Bedenken, wenn die Zufahrt für die Feuer-
wehr nach der einschlägigen Richtlinie ge-
währleistet wird. 
 
Schreiben vom 13.11.2017 (raumordneri-
scher Entscheid) 
 
1. SACHVERHALT 
 
Die Ortsgemeinde Oberarnbach beabsichtigt 
die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Errichtung eines Solarparks zur Erzeu-
gung von regenerativer Energie auf einer Flä-
che von ca. 3,3 ha auf ihrem Gemeindegebiet 
zu schaffen. Zu diesem Zweck sind die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans und die gleichzei-
tige Änderung des Flächennutzungsplans der 
Verbandsgemeinde Landstuhl im sog. Paral-
lelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB erfor-
derlich. 
 
Der Standort des Vorhabens liegt nordöstlich 
der Siedlungslage der Gemeinde Oberarn-
bach, auf der Nordseite der Bundesautobahn 
A 62 und östlich der Kreisstraße K 60. Bei den 
betroffenen beiden Grundstücksflächen, die 
parallel zur Trasse der Autobahn liegen, han-
delt es sich um landwirtschaftlich genutzte 
Flächen, die aus naturschutzfachlicher Sicht 
von eher unterdurchschnittlicher Bedeutung 
sind. Geplant ist die Errichtung eines Solar-
parks bestehend aus zwei Teilflächen mit ei-
ner Modulfläche von ca. 1,2 ha und einer 

 
 
 
 
Durch den Erhalt der Hecke sowie die 
Randeingrünung im Osten (einreihige Ge-
hölzpflanzung) ist der Eingriff als vollstän-
dig kompensiert zu betrachten. 
 
 
 
 
Im Umweltbericht wird noch beschrieben, 
dass die Entwicklung von Magerrasen 
durch die Ansaat einer regionalen Saatgut-
mischung erfolgen soll. 
 
Eine erneute Auslegung wird aufgrund die-
ser Änderungen nicht erforderlich, weil 
durch diese Änderungen nur Grundstücke 
des Vorhabenträgers betroffen sind und 
keine weiteren Träger öffentlicher Be-
lange in ihrem Aufgabenbereich berührt 
werden. Ein erneutes Verfahren, in wel-
chem dem Eigentümer und berührten Trä-
gern öffentlicher Belange nochmals Gele-
genheit zur Stellungnahme gegeben 
würde, wäre somit eine bloße Förmlich-
keit, die für die beabsichtigte Änderung 
des Bebauungsplans im Sinne der mit der 
Beteiligung der Bürger und der Träger öf-
fentlicher Belange vom Gesetz verfolgten 
Zwecke nichts erbringen könnte (BVerwG, 
Beschluss vom 18.12.1987, a.a.O.; ebenso 
VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 
20.09.1996 - 8 S 2466/95 -; Urteil vom 
04.07.1996 - 5 S 1697/95 -, VBlBW 1994, 
27). 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat Oberarnbach beschließt 
aufgrund der Stellungnahme der Unteren 
Landespflegebehörde die Aufnahme fol-
gender Festsetzungen in den Bebauungs-
plan: 
 
P2: 
Anpflanzen von Feldgehölzen 
Innerhalb der mit P2 gekennzeichneten 
Fläche am östlichen Randbereich des Plan-
gebietes ist eine einreihige Anpflanzung 

https://openjur.de/suche/4%2520NB%25202.87/
https://openjur.de/u/390234.html
https://openjur.de/u/373397.html
https://openjur.de/u/328473.html
https://openjur.de/u/328473.html
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elektrischen Leistung von etwa 1,8 MW. Der 
Einspeisepunkt in das öffentliche Stromnetz 
liegt ca. 230 m nordöstlich der Solarparkflä-
che unmittelbar vor dem militärischen Be-
triebsgelände, der Polygone. Träger der Maß-
nahme und Betreiber der Anlage ist die Firma 
Sunera Erneuerbare Energien GmbH. Das In-
vestitionsvolumen beträgt nach eigenen An-
gaben ca. 1,65 Mio. €. 
 
Auf Grund der hohen Raumbedeutsamkeit ist 
bei großflächigen Photovoltaikanlagen, i.d.R. 
bei mehr als 5.000 m2 Fläche, gemäß § 18 Lan-
desplanungsgesetz eine vereinfachte raum-
ordnerische Prüfung durchzuführen. (siehe 
„Leitfaden für großflächige Solar- und Photo-
voltaikanlagen im Freiraum", Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Süd, Mai 2010). 
 
Gegenständlich ist zu prüfen, ob das bean-
tragte Vorhaben mit den Erfordernissen der 
Raumordnung übereinstimmt und wie Maß-
nahmen unter den Gesichtspunkten der 
Raumordnung aufeinander abgestimmt oder 
durchgeführt werden können (Raumverträg-
lichkeit). 
 
Mit dem Antragsteller wurde in Abstimmung 
mit der oberen Landesplanungsbehörde und 
der Regionalplanung vereinbart, dass die ver-
einfachte raumordnerische Prüfung gemäß § 
18 Landesplanungsgesetz nicht vorgezogen 
sondern verfahrensintegriert im Rahmen der 
frühzeitigen Behördenbeteiligung erfolgen 
kann. 

 
II. BEHÖRDENBETEILIGUNG 
 
Im Rahmen der Durchführung der vereinfach-
ten raumordnerischen Prüfung wurden sei-
tens der Kreisverwaltung Kaiserslautern - Un-
tere Landesplanungsbehörde die .Stellung-
nahmen, der nachstehend aufgeführten Be-
hörden, die sich im Rahmen der frühzeitigen  
Behördenbeteiligung zur Änderung des Flä-
chennutzungsplans und der Aufstellung des 
gleichnamigen Bebauungsplans „Solarpark 
Oberarnbach“ inhaltlich geäußert haben, be-
rücksichtigt. 
 

• Bundesamt der Bundeswehr, 
BAIUDBw (20.03.2017 und 
31.08.2017)  

naturnaher, niedrig wachsender Feldge-
hölze aus heimischen, standortgerechten 
Gehölze in einem Abstand von 1,0m zu 
pflanzen.  
 
Ein Rückschnitt im mehrjährigen Turnus 
des zu den Modulen liegenden Randbe-
reichs der Feldgehölze ist zulässig. 
 
E 1: Erhalt der Feldgehölze 
Die mit E1 gekennzeichnete Hecke entlang 
des Wirtschaftsweges ist zum Erhalt fest-
gesetzt. Ein Rückschnitt der Hecke auf eine 
Höhe von max. 2,5 m und zukünftige wei-
tere Pflegeschnitte sind zulässig. Im Be-
reich der vorhandenen Leitungstrasse ist 
zum Zwecke der Erschließung des West-
teils des Solarparks die Rodung der Hecke 
in maximaler Breite von 4,0 m zulässig. 
 
Pflanzliste Sträucher (Beispiele) 
Felsenbirne (Amelanchier ovalis) 
Berberitze (Berberis vulgaris) 
Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) 
Schlehe (Prugus spinosa) 
Heckenrose (Rosa canina) 
Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opu-
lus) 
Liguster (Ligustrum vulgare) 
 
Pflanzqualität 
Zur schnelleren Wirksamkeit der Aus-
gleichspflanzungen im Sinne einer besse-
ren Einbindung des Planungsraumes ins 
Landschaftsbild werden folgende Mindest-
qualitätsstandards an die Pflanzungen ge-
stellt: 
 

Sträucher: 2 Tr; ab 60 cm 
 

Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der 
Bindung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB. 
 
Zudem beschließt der Ortsgemeinderat 
Oberarnbach die Ergänzung des Umwelt-
berichtes um Aussagen, wie der geplante 
Magerrasen entwickelt werden soll. 
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• Landesbetrieb Mobilität Kaiserslau-
tern - Straßenverkehr (05.07.2017) 

• Autobahnamt Montabaur 
(10.05.2017) 

• Amprion (16.03.2017) 

• BUND - Bund für Umwelt und Natur-
schutz (23.03.2017)  

• Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben (07.04.2017)  

• Deutsche Bahn AG (20.03.2017) 

• DFS Deutsche Flugsicherung 
(31.03.2017)  

• Deutsche Telekom (07.03.2017) 

• Eisenbahn-Bundesamt (09.03.2017) 

• Fernleitungsbetriebsgesellschaft 
(17.03.2017) 

• Forstamt Kaiserslautern (20.03.2017) 

• Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rh.-Pfalz, Landedenkmalpflege 
(05.04.2017)  

• Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rh.-Pfalz, Direktion Landesarchäolo-
gie (24.03.2017)  

• GNOR - Gesellschaft für Naturschutz 
und Ornithologie (19.03.2017) 

• Landesamt für Geologie (29.03.2017)  

• Deutscher Wanderverein 
(31.03.2017)  

• Pfalzwerke Netz AG (06.04.2017)  

• Planungsgemeinschaft Westpfalz 
(24.03.2017) 

• Polizeistation Landstuhl (07.03.2017) 

• Stadt Kaiserslautern (30.03.2017) 

• SGD Süd, Regionalstelle Wasser-, Ab-
fall und Bodenschutz (21.03.2017)  

• SGD Süd, Regionalstelle Gewerbeauf-
sicht (16.03.2017) 

• Untere Naturschutzbehörde 
(24.03.2017) 

• Brandschutzbehörde (09.03.2017) 

• Verbandsgemeinde Kaiserslautern-
Süd (06.03.2017) 

• Verbandsgemeinde Ramstein-Mie-
senbach (16.03.2017) 

• Verbandsgemeinde Thaleischweiler-
Wallhalben (21.03.2017) 

• Verbandsgemeindewerke Landstuhl 
(27.03.2017)  

• Vermessungs- und Katasteramt 
Westpfalz (21.03.2017)  

• Kabel Deutschland (04.04.2017) 



BEBAUUNGSPLAN UND FNP-TEILÄNDERUNG 
„SOLARPARK OBERARNBACH“ 

A R G U S  CO N CE P T  G es e l l s ch a f t  fü r  L eb en s ra u m en tw ic k l u n g  m b H  
S e i t e  10 

• Westnetz GmbH (28.02.2017) 
 
Die Auszüge der wesentlichen fachlichen Stel-
lungnahmen, die für die Bewertung der 
Raumverträglichkeit von Bedeutung waren, 
sind nachstehend inhaltlich wiedergegeben: 

 
Untere Naturschutzbehörde (Stellungnahme 
vom 24.03.2017) 
 
Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde 
bestehen keine grundsätzlichen Bedenken 
gegen das Plan-Vorhaben. Bedenken beste-
hen aber, dass die Hecke entlang des Wirt-
schaftsweges zum Wasserhochbehälter nicht 
als zu erhalten im vorliegenden Entwurf fest-
gesetzt ist 
 
Die Hecke ist derzeit ein wichtiges Landschaft-
selement, das in den Solarpark zur grünord 
nerischen Gliederung integriert werden 
sollte. Gegen einen zurückhaltenden Rück-
schnitt zur Reduzierung einer etwaigen Er-
tragsminderung würden meinerseits keine 
Bedenken bestehen. 
 
Vorteilhaft für die Einbindung des Solarparks 
in die Landschaft wäre ferner, wenn an deren 
Ostrand eine Eingrünung mit niedrigwüchsi-
gen, heimischen Laubsträuchern vorgesehen 
werden würde, weil gerade aus östlicher Rich-
tung von der Autobahn her eine relativ gute 
Einsehbarkeit des Plangebiets gegeben ist. 
 
Die landespflegerischen Aussagen des Um-
weltberichts sind durch eine Artenschutz-
rechtliche Prüfung zu ergänzen. Dazu würde 
zunächst eine Potenzialabschätzung reichen.  
Erst im Falle von daraus gewonnenen Anhalts-
punkten für eine besondere artenschutz-
rechtliche Problemlage wäre eine vertiefte 
Untersuchung erforderlich. 

 
Planungsgemeinschaft Westpfalz (Stellung-
nahme vom 24.03.2017) 
 
Die beabsichtigte Errichtung einer Freiflächen 
Photovoltaikanlage ist ein Beitrag zur Nut-
zung erneuerbarer Energien. Nach Aussage 
des Regionalen Raumordnungsplan IV (ROP) 
Westpfalz, Kapitel 11.3.2 "Erneuerbare Ener-
gie", gilt: 
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Eine sichere, kostengünstige, umweltverträg-
liche und ressourcenschonende Energiever-
sorgung ist die Grundvoraussetzung für eine 
nachhaltige Regionalentwicklung. Neben der 
Energieeinsparung und einer rationellen und 
energieeffizienten Energieverwendung bilden 
der weitere Ausbau erneuerbarer Energien 
und die Stärkung der eigenen Energieversor-
gung die vier Grundpfeiler der Energiepolitik. 
 
Insbesondere der erhöhte Einsatz erneuerba-
rer Energien trägt nicht nur über CO2-
Reduktion zum Klimaschutz bei; er leistet 
ebenso einen nicht zu unterschätzenden Bei-
trag zur Förderung zusätzlicher Wertschöp-
fung gerade im ländlichen Raum. 
 
Für die Region Westpfalz sind von den erneu-
erbaren Energien mit Blick auf die natürlichen 
Voraussetzungen neben der Windkraft Bio-
masse sowie Solarenergie von Interesse; 
Wasserkraft und Geothermie sind hierbei ins-
gesamt von eher untergeordneter Bedeu-
tung. 
 
Während raumordnungsrechtliche Festlegun-
gen zur Nutzung der Windenergie - insbeson-
dere aufgrund ihrer bauplanungsrechtlichen 
Privilegien - durch den ROP vorgenommen 
werden, erfolgt die Behandlung der übrigen 
Aspekte planerisch-konzeptionell in Form der 
Weiterentwicklung des Regionale-Erneuer-
bare-Energien-Konzepts. Somit steht das Vor-
haben den Grundsätzen zur Nutzung erneuer-
barer Energien der Regionalen Raumordnung 
Westpfalz nicht entgegen. 
 
Der für das Vorhaben vorgesehene Standort 
ist im ROP IV Westpfalz jedoch teilweise von 
einem Vorranggebiet Regionaler Biotopver-
bund überlagert. 
 

• Z 15: Innerhalb der Vorranggebiete 
Regionaler Biotopverbund sind nur 
Vorhaben und Maßnahmen zulässig, 
die mit der Vorrangfunktion auf 
Dauer vereinbar sind und der Siche-
rung und Entwicklung eines kohären-
ten Biotopverbundes dienen. Durch 
die raumordnungsrechtliche Siche-
rung der Flächen für das Biotopver-
bundsystem werden hierauf abge-
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stimmte Weiterentwicklungen recht-
mäßiger und ordnungsgemäß ausge-
übter Nutzungen der Land- und Forst-
wirtschaft nicht berührt. 

 
Hieraus könnte möglicher Weise ein planeri-
scher Zielkonflikt hinsichtlich der beabsichtig-
ten Nutzungsoption und der bestehenden 
Festlegung des ROP IV resultieren. Bei der 
vorfindlichen Festlegung handelt es sich um 
eine Entwicklungsfläche für den regionalen 
Biotopverbund, dem eine Verbindungsfunk-
tion, als zu entwickelnder Trittstein, zwischen 
dem westlichen gelegenen Wald und einem 
östlich gelegenen Biotop zukommen soll. 
Hierbei soll die bestehende Landbewirtschaf-
tung möglichst in der Art und Weise erfolgen, 
das wandernden Tierarten eine Verbindung 
zwischen den beiden Lebensräumen ermög-
licht wird, sowie eine Diversifizierung im 
Sinne der Biodiversität bei der Landbewirt-
schaftung angestrebt werden soll. 
 
Aufgrund der hiervon ggf. betroffenen Arten 
und der beabsichtigten Errichtung einer PV 
Freiflächenanlage, wird jedoch keine unmit-
telbare wesentliche Verschlechterung dieser 
funktionsräumlichen Festlegung des ROP IV 
erwartet. Zum einen kann auf den verbleiben-
den Flächen diese Verbindung aufrechterhal-
ten werden und zum anderen sind die vorge-
sehenen baulichen Änderungen nicht zwin-
gend als unüberwindliche Hindernisse zu se-
hen. Hierbei stellt sich natürlich die Frage, ob 
und in wie weit sich eine ggf. erforderliche 
Umzäunung der Anlage als ein entsprechen-
des Hindernis erweisen kann. 
 
Die zur Gestaltung des Plangebietes unter 
Punkt 5.7 „Grün- und Landschaftsplan“ fest-
gelegten Maßnahmen sind durchaus im Sinne 
des im ROP IV dargestellten Vorranggebietes 
Regionaler Biotopverbund (Entwicklungsflä-
che für eine Trittsteinfunktion), zu sehen. lns-
gesamt kann somit das Vorhaben an dem vor-
gesehenen Standort als mit der hier vorfindli 
chen Festlegung des ROP IV als vereinbar an-
gesehen werden. 
 
Unter Beachtung der im „Grün- und Land-
schaftsplan“ festgelegten Maßnahmen, stellt 
das Vorhaben somit in diesem konkreten 
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Falle keinen Zielkonflikt zwischen der Festle-
gung im Sinne des Z 15 „Vorranggebiet Regio-
naler Biotopverbund“ und der faktischen Aus-
prägung der beabsichtigten Nutzung dar. 
 
III. ERGEBNIS DER RAUMORDNERISCHEN 
PRÜFUNG 
 
Entscheidung: 
 
1. Nach Prüfung der vorgelegten Antragsun-

terlagen und nach Auswertung der einge-
gangenen Stellungnahmen der beteilig-
ten Behörden wird festgestellt, dass die 
geplante Sondergebietsausweisung ge-
mäß § 11 BauNVO für die Errichtung einer 
Freiflächenfotovoltaikanlage mit einer 
Größe von ca. 3,3 ha und einer installier-
ten Leistung von ca. 1,8 MWp im Einklang 
mit den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung steht. 
 
Der geplante Solarpark leistet einen we-
sentlichen Beitrag zur nachhaltigen Ent-
wicklung in der Westpfalz im Bereich der 
regenerativen Energien. Unter Beachtung 
der im „Grün- und Landschaftsplan“ fest-
gelegten Maßnahmen, stellt das Vorha-
ben im konkreten Falle keinen Zielkonflikt 
zwischen der Festlegung im Sinne des Z 
15 „Vorranggebiet Regionaler Biotopver-
bund“ und der faktischen Ausprägung der 
beabsichtigten Nutzung dar. 

 
2. Die Bauleitpläne „Solarpark Oberarn-

bach“ sind gemäß § 1 Abs.4 BauGB an die 
Ziele der Raumordnung angepasst. 
 
Auf eine Prüfung von Standortalternati-
ven konnte verzichtet werden, da vom 
Vorhaben keine Ziele der Raumordnung 
betroffen sind. Ferner entspricht der So-
larpark einer der Standortprioritäten des 
Solarleitfadens der oberen Landespla-
nungsbehörde - Flächen entlang von Au-
tobahnen bis zu einer Entfernung von 110 
m in Anspruch zu nehmen, sofern insbe-
sondere Belange des Naturschutzes und 
der Landwirtschaft sowie Sicherheitsas-
pekte nicht entgegenstehen. 
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3. Dieser raumordnerische Entscheid gilt, 
nach Abstimmung mit der Oberen Lan-
desplanungsbehörde, gleichzeitig als lan-
desplanerische Stellungnahme gemäß § 
20 Landesplanungsgesetz (LPLG). 

 
Begründung: 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes und 
der gleichzeitigen Änderung des Flächennut-
zungsplans im sog. Parallelverfahren sollen 
die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine „Freiflächenphotovoltaikanlage" mit 
einer Fläche von ca. 3,3 ha durch die Auswei-
sung eines Sondergebietes geschaffen wer-
den. 
 
Im Ergebnis der raumordnerischen Prüfung ist 
die Raumverträglichkeit festgestellt worden. 
Es wurden keine Anhaltspunkte ermittelt, die 
der Errichtung einer Freiflächensolaranlage 
grundsätzlich entgegenstehen. Die verkehrli-
che Erschließung ist über die bereits beste-
hende Zufahrt von Osten kommend gesichert. 
Auch liegt eine positive Prüfung des Netzan-
schlusses mit einer Leistung von 2,3 MW sei-
tens der Pfalzwerke AG mit Schreiben vom 
13.10.2017 vor. Detailaspekte sind in den 
weiterführenden Bauleitplanverfahren zu klä-
ren. 
 
Gemäß dem verbindlichen Landesentwick-
lungsprogramm LEP IV (Grundsatz G 161) soll 
die Nutzung erneuerbarer Energieträger an 
geeigneten Standorten ermöglicht und im 
Sinne der bundes- und landesweiten Zielvor-
gaben ausgebaut werden. Entsprechend dem 
in der Fortschreibung geänderten Grundsatz 
G 166 sollen von baulichen Anlagen unabhän-
gige Fotovoltaikanlagen, flächenschonend, 
insbesondere auf zivilen und militärischen 
Konversionsflächen sowie auf ertragsschwa-
chen, artenarmen oder vorbelasteten Acker- 
und Grünlandflächen errichtet werden. Hier-
mit wird klargestellt, dass Freiflächenphoto-
voltaikanlagen in erster Linie auf ertrags-
schwachen Acker- und Grünlandflächen so-
wie Konversionsflächen errichtet werden sol-
len. Vorliegend werden landwirtschaftliche 
Flächen in Anspruch genommen, die durch 
die Lage entlang der Autobahn bereits vorbe-
lastet sind und keine besondere Bodengüte 
aufweisen. Dem Umweltbericht nach sind 
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auch keine besonderen Schutzgüter betrof-
fen, so dass der geplante Solarpark mit den 
Vorgaben des Landesentwicklungspro-
gramms in Einklang steht. 
 
Im seit 06.08.2012 verbindlichen Regionalen 
Raumordnungsplan Westpfalz ROP IV wird 
das Plangebiet der Bauleitpläne teilweise von 
einem Vorranggebiet Regionaler Biotopver-
bund (Z 15), einer raumordnerischen Zieldar-
stellung, überlagert. 
 
Innerhalb der Vorranggebiete für den regio-
nalen Biotopverbund sind nur Vorhaben und 
Maßnahmen zulässig, die mit der Vorrang-
funktion auf Dauer vereinbar sind und der Si-
cherung und Entwicklung eines kohärenten 
Biotopverbundes dienen. Durch die raumord-
nungsrechtliche Sicherung der Flächen für das 
Biotopverbundsystem werden hierauf abge-
stimmte Weiterentwicklungen rechtmäßiger 
und ordnungsgemäß ausgeübter Nutzungen 
der Land- und Forstwirtschaft nicht berührt. 
 
Mit der Ausweisung von Regionalen Vorrang-
gebieten für den Biotopverbund, die als Er-
gänzung des landesweiten Biotopverbundes 
dienen, sollen „regional bedeutsame Funkti-
onsräume für den Arten-und Biotopschutz so-
wie Verbindungselemente, die sich aus lan-
desweit abgegrenzten Wildtierkorridoren 
und den Lebensraumansprüchen der regiona-
len Leitarten ergeben“, erfasst und gesichert 
werden. Ziel ist die Sicherung von Lebensräu-
men sowie der Grundlagen für die Erhaltung 
der regionalen Artenvielfalt sowie durchzie-
hender und wandernder Arten. (S. 27, Erläu-
terungsbericht ROP). Der räumlichen Ent-
wicklung des Biotopverbunds liegen dem Re-
gionalen Raumordnungsplan Westpfalz fol-
gende Leitlinien zugrunde: 
 

• Erhaltung, Sicherung und Pflege noch 
bestehender wenig beeinträchtigter 
schutzbedürftiger Biotopkomplexe, 

• Minimierung vorhandener Belastun-
gen auf ein jeweils für den Biotoptyp 
verträgliches Maß, 

• Vermeidung neuer bzw. zusätzlicher 
Beeinträchtigungen, die die Regene-
rationsfähigkeit von wertvollen Le-
bensräumen überfordern, 
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• Neuentwicklung und Aufwertung von 
Bereichen, die potenziell geeignet 
sind, zukünftig Funktionen im Bio-
topverbund zu übernehmen. 

 
Bei der vorfindlichen Festlegung handelt es 
sich um eine Entwicklungsfläche für den regi-
onalen Biotopverbund, dem eine Verbin-
dungsfunktion, als zu entwickelnder Tritt-
stein, zwischen dem westlichen gelegenen 
Wald und einem östlich gelegenen Biotop zu-
kommen soll. Hierbei soll die bestehende 
Landbewirtschaftung möglichst in der Art und 
Weise erfolgen, das wandernden Tierarten 
eine Verbindung zwischen den beiden Le-
bensräumen ermöglicht wird, sowie eine 
Diversifizierung im Sinne der Biodiversität bei 
der Landbewirtschaftung angestrebt werden 
soll. 
 
Aufgrund der hiervon ggf. betroffenen Arten 
und der beabsichtigten Errichtung einer PV 
Freiflächenanlage, wird jedoch keine unmit-
telbare wesentliche Verschlechterung dieser 
funktionsräumlichen Festlegung des ROP IV 
erwartet. Zum einen kann auf den verbleiben 
den Flächen diese Verbindung aufrechterhal-
ten werden und zum anderen sind die vorge-
sehenen baulichen Änderungen nicht zwin-
gend als unüberwindliche Hindernisse zu se-
hen. 
 
Durch eine entsprechende Festsetzung nach§ 
9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB wird die Zaunanlage so 
gestaltet, dass die Einfriedung zumindest für 
Kleinsäuger durchgängig ist und für diese kein 
Hindernis darstellt. Als Wanderbarriere muss 
das Plangebiet damit lediglich für Großsäuger 
betrachtet werden. Allerdings ist zu erwarten, 
dass Großtiere aufgrund der für ein solches 
Vorhaben verhältnismäßig geringen Flächen-
größe Alternativrouten wählen werden. 
 
Die zur Gestaltung des Plangebietes unter 
Punkt 5.7 „Grün- und Landschaftsplan“ fest-
gelegten Maßnahmen - Aufwertung der Of-
fenlandbereiche im Plangebiet durch die Ent-
wicklung von Magerrasen und lineare Feldge-
hölzpflanzungen - sind durchaus im Sinne des 
im ROP IV dargestellten Vorranggebietes Re-
gionaler Biotopverbund (Entwicklungsfläche 
für eine Trittsteinfunktion), zu sehen. Unter 



ORTSGEMEINDE OBERARNBACH 
ABWÄGUNG BESCHLUSSVORLAGE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 

A R G U S  CO N CE P T  G es e l l s ch a f t  fü r  L eb en s ra u m en tw ic k l u n g  m b H  
S e i t e  17 

Beachtung der festgesetzten Ausgleichsmaß-
nahmen, stellt das Vorhaben in diesem kon-
kreten Falle keinen Zielkonflikt zwischen der 
Festlegung im Sinne des Z 15 „Vorranggebiet 
Regionaler Biotopverbund“ und der fakti-
schen Ausprägung der beabsichtigten Nut-
zung dar. 
 
Des Weiteren wird die Sonderbaufläche von 
einem großräumigen Vorbehaltsgebiet Erho-
lung/ Tourismus (G 25) tangiert und von der 
Darstellung eines Vorbehaltsgebiets zur Si-
cherung des Grundwassers (G 37) überlagert. 
Die Darstellung als Grundsätze der Raumord-
nung bedeutet, dass diese im Sinne einer Ab-
wägungsdirektive in den nachgelagerten Pla-
nungsverfahren lediglich zu berücksichtigen 
sind. 
 
„Innerhalb der Vorbehaltsgebiete Erholung 
und Tourismus ist bei allen raumbeanspru-
chenden Maßnahmen darauf zu achten, dass 
die landschaftsgebundene Eignung dieser 
Räume für Freizeit und Erholung erhalten 
bleibt.“ 
 
In Bezug auf die Erholungsfunktion ist anzu-
führen, dass die PV-Freiflächenanlage entge-
gen einem Offenlandstandort in unmittelba-
rer Nähe und zur Autobahn hinsichtlich der 
Fernwirkung kaum auffällt bzw. mit der Auto-
bahn als bestehende Vorbelastung der Land-
schaft wahrgenommen wird. Eine wesentli-
che Beeinträchtigung der landschaftsgebun-
denen Eignung für Erholungssuchende ist 
nicht zu besorgen. Auch wird der vorhandene 
Feldweg erhalten, so dass die Wegeinfra-
struktur unverändert bleibt. 
 
„Innerhalb der Vorbehaltsgebiete für die Si-
cherung des Grundwassers ist bei Nutzungen 
darauf zu achten, dass hiervon keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen auf die Grundwas-
serqualität und die Grundwasserneubildung 
ausgehen. Bei künftigen Grundwasserentnah-
men ist auf die land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung sowie auf die vorhandene grundwas-
serabhängige Vegetation - vor allem auf 
Feuchtgebiete - Rücksicht zu nehmen.“ 
 
Von einer Beeinträchtigung des großräumi-
gen Grundwassersicherungsgebiets ist bei der 
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verhältnismäßig kleinflächigen Anlage in auf-
geständerter Bauweise nicht auszugehen. 
Auch das Niederschlagswasser wird nicht we-
sentlich zurückgehalten und beeinträchtigt 
die Grundwasserneubildung nicht. 
 
Während durch den Regionalen Raumord-
nungsplan raumordnerische Festlegungen zur 
Nutzung der Windenergie vorgenommen 
wurden, erfolgt die Behandlung der übrigen 
Aspekte planerisch-konzeptionell in Form der 
Weiterentwicklung des Regionale-Erneuer-
bareEnergien-Konzepts REEK 2006 (Vgl. 
Westpfalz-Informationen Heft Nr. 121 vom 
September 2006). Bei den Aussagen des REEK 
handelt es sich jedoch nicht um Erfordernisse 
der Raumordnung, die für Kommunen bau-
planungsrechtlich beachtlich sind. Ferner 
steht das REEK dem Vorhaben nicht entge-
gen. 
 
Gemäß dem Solarleitfaden der SGD Süd 2010 
(Obere Landesplanungsbehörde) werden Flä-
chen entlang von Autobahnen und großräu-
migen/überregionalen Schienenwegen bis zu 
einer Entfernung von 110 m, sofern insbeson-
dere Belange des Naturschutzes und der 
Landwirtschaft sowie Sicherheitsaspekte 
nicht entgegenstehen, aufgrund ihrer Vorbe-
lastung grundsätzlich als Eignungsflächen be-
zeichnet und als raumverträglich angesehen. 
Zwar ist auch hier der Belang des generellen 
Freiraumschutzes zu berücksichtigen, jedoch 
kann dieser Aspekt im Rahmen der kommu-
nalen Abwägung (Planungshoheit) durch die 
Höhergewichtung anderer Kriterien, z.B. die 
Förderung regenerativer Energien grundsätz-
lich überwunden werden. Überdies werden 
die Fotovoltaikmodule aufgeständert, so dass 
der Eingriff in die natürliche Bodenfläche 
durch die bauliche Anlage eher als gering zu 
werten ist. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht wurden ge-
genüber der PV-Anlage keine Bedenken geäu-
ßert. Die Pflanzmaßnahmen sind mit den Be-
langen der Bundeswehr im weiteren Verfah-
ren abzustimmen. 
 
Im Hinblick auf die Raumordnung wurden 
auch seitens der übrigen beteiligten Behör-
den keine tragenden Bedenken vorgetragen, 
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die das Vorhaben unter Beachtung der Ziel-
vorgaben und Grundsätze des Landesent-
wicklungsprogramms (LEP IV) und des Regio-
nalen Raumordnungsplans Westpfalz (ROP 
IV) im Ergebnis einer sachgerechten kommu-
nalen Abwägung aller öffentlichen und priva-
ten Belange unmöglich erscheinen lassen. 
 
Dem Bauvorhaben stehen keine Ziele der Lan-
des- und Regionalplanung entgegen, die dem 
Zielanpassungsgebot der Bauleitplanung an 
die Ziele der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 
BauGB entgegenstehen würden. Im Ergebnis 
der raumordnerischen Prüfung wird die 
Raumverträglichkeit der geplanten Freiflä-
chensolaranlage festgestellt, d.h. es wurden 
keine tragenden Anhaltspunkte ermittelt, die 
dem Vorhaben aus raumordnungsrechtlicher 
Sicht entgegenstehen. 
 
IV. AUFLAGEN UND HINWEISE FÜR DIE 
NACHGEORDNETE BAULEITPLANUNG 
 
In Bezug auf die Bundeswehr fand aufgrund 
der ursprünglich negativen Stellungnah me 
vom 20.03.2017 ein Erörterungsgespräch mit 
dem Planungsbüro statt. Die Para meter, die 
in der Email vom 31.08.2017 benannt wurden 
sind für die nachfolgenden Bauleitpläne be-
achtlich und daher zu berücksichtigen: 
 

• Der Mindestabstand der PV-Anlage 
zur Polygone muss mehr als 95m be-
tragen. 

• Die Oberkante der Modultische darf 
nicht über eine Höhe von 2,50 m ge-
hen. 

• Beim ökologischen Ausgleich wird auf 
Hochgehölze verzichtet. 

• Die Schlüsselgewalt für das Betreten 
der PV-Fläche soll bei der Bundes-
wehr liegen, d.h. Wartungspersonal 
soll sich bei der Bundeswehr an- und 
abmelden. 

 
Die SGD Süd teilt in ihrer Stellungnahme mit, 
dass sich die Verfahrensgebiete innerhalb der 
künftigen Schuttzonen III der in Ausweisung 
begriffenen Wasserschutzgebiete für die 
Trinkwassergewinnungsanlagen (Tiefbrunnen 
1 und 2 Oberarnbach und Tiefbrunnen 1 und 
2 Scharrhof) der Verbandsgemeindewerke 
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Landstuhl befinden. In der Schutzzone III sind 
Solaranlagen nicht grundsätzlich ausgeschlos-
sen. Es ist jedoch stets eine Detailprüfung der 
tatsächlichen Planung erforderlich. 
 
Die Direktion Landesarchäologie verweist auf 
die geltenden denkmalrechtlichen Bestim-
mungen und die in der Stellungnahme aufge-
führten einzuhaltenden Punkte 1 - 5: Anzeige-
pflicht der Baumaßnahmen, Hinweispflicht 
auf die Bestimmungen des Denkmalschutzge-
setz, Meldepflicht und Haftungsausschluss 
gegenüber der GDKE, Rettungsgrabungen 
und Meldepflicht des Bauherrn der Baube-
ginnsanzeige bei Mutterbodenabtrag. 
 
Gemäß der Stellungnahme der Pfalzwerke AG 
vom 06.04.2017 soll die bestehende 0,4-KV 
Starkstromkabelleitung in den textlichen 
Festsetzungen als Hinweis 5.10 aufgenom-
men werden. Ein Formulierungsvorschlag 
wurde vom Leitungsträger entsprechend for-
muliert. 
 
Seitens der Unteren Landesplanungsbehörde 
ergeht die Empfehlung an die Ortsgemeinde, 
als weitere Zulässigkeitsvoraussetzung vom 
Projektträger eine Rückbauverpflichtungser-
klärung einzufordern, mit dem Inhalt, die Fo-
tovoltaikanlage nach dauerhafter Aufgabe im 
Sinne des§ 35 Abs. 5 BauGB zurück zu bauen. 
 
Nach Durchführung des Verfahrens zur Ände-
rung des Flächennutzungsplans ist dieser Plan 
der Unteren Landesplanungsbehörde zur Ge-
nehmigung vorzulegen. 
 
Der Landesbetrieb Mobilität hat mitgeteilt, 
dass für die verkehrliche Erschließung die be-
reits bestehende Zufahrt zwischen Netzkno-
ten 6611002 und 6644004 bei ca. Station 
0,557 zu erfolgen hat. Die Benutzung einer 
Zufahrt stellt eine antragspflichtige Son-
dernutzung dar. 
 
Entlang der K 60 ist die absolute Bauverbots-
zone gemäß § 22 LStrG von 15 m, gemessen 
vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn 
der K 60 einzuhalten. 
 
In Bezug auf die Verkehrssicherheit hat das 
Autobahnamt Montabaur Bedingungen und 
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Auflagen formuliert, die im Rahmen der wei-
teren Bauleitplanung bzw. bei der Realisie-
rung des Vorhabens zu beachten sind. Insbe-
sondere ist in den Plänen die Freihaltung der 
40 m Bauverbotszone und die 100m Baube-
schränkungszone nach § 9 FStrG einzutragen. 
 
Eine Blendung der Verkehrsteilnehmer auf 
der A 62 aufgrund der Photovoltaikanlage ist 
durch Vorlage eines entsprechenden Blend-
gutachtens auszuschließen. (Vorlage spätes-
tens im Bauantragsverfahren). Sollten sich 
aus dem Blendgutachten Einschränkungen 
für die Verkehrsteilnehmer ergeben, sind re-
gelmäßig entsprechend geeignete Blend-
schutz-Einrichtungen (Blendschutzzaun oder 
Bepflanzung) erforderlich. 
 
Kommentar: Bei den vorgenannten Belangen 
handelt sich im Wesentlichen um Forderun-
gen und Planungsdetails, die keinen Wider-
spruch zur Raumverträglichkeit des Vorha-
bens darstellen.“ 

 
24 LANDESBETRIEB MOBILITÄT STANDORT 

KAISERSLAUTERN 
Morlauterer Straße 20  
67657 Kaiserslautern 

 
Schreiben vom 29.01.2018 
 
Wie bereits in unserer Stellungnahme vom 
05.07.2017 ausgeführt, bestehen gegen den 
Bau der Photovoltaik-Freiflächenanlage unse-
rerseits keine grundsätzlichen Bedenken, je-
doch können wir der jetzt geplanten Zu- und 
Ausfahrtregelung (Zufahrt von der K 60 auf 
vorhandenen Wirtschaftsweg, Ausfahrt auf 
die K 60 im Bereich Mitfahrerparkplatz an der 
A 62) nicht zustimmen. 
 
Die von uns notwendige Zustimmung wird 
aus Gründen der Sicherheit bzw. Leichtigkeit 
des Verkehrs nur für die Zu- und Ausfahrt bei 
ca. Station 0,557 zwischen Netzknoten 
6611002 und 6644004 erteilt (in Ihrer Begrün-
dung unter Punkt 5.5 zeichnerisch dargestellt 
mit dem Symbol blauer Kreis). 
 
Der geplanten Zufahrtsregelung bei ca. Sta-
tion 1.390 zwischen Netzknoten 6511043 und 

  
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verbandsgemeinde / 
Ortsgemeinde 
 

Eine Festsetzung, wie das Plangebiet ver-
kehrlich an das überörtliche Netz genau 
erschlossen werden soll, trifft der Bebau-
ungsplan nicht. Mögliche für die Erschlie-
ßung des Plangebietes geeignete Feldwirt-
schaftswege liegen außerhalb des Plange-
bietes. Allerdings erfolgt in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan eine Beschrei-
bung der angedachten Erschließung. Diese 
wird gem. den Ausführungen des LBM Kai-
serslautern angepasst. 
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6611002 werden wir nach nochmaliger Über-
prüfung der Verkehrssituation aus den in o.a. 
Stellungnahme dargelegten Gründen nicht 
zustimmen (in Ihrer Begründung zeichneri-
sche Darstellung Symbol roter Kreis). 
 
Wir sind am weiteren Verfahren zu beteiligen. 
 
Die in o.g. Stellungnahme gemachten Aufla-
gen bzgl. Sondernutzung und Bauverbotszone 
an der K 60 haben weiterhin Gültigkeit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bauverbotszone an der K 60 ist bereits 
nachrichtlich in den Bebauungsplan über-
nommen. 

 
 
39 STRUKTUR- UND GENEHMIGUNSDIREKTION 

SÜD - REGIONALSTELLE 
WASSERWIRTSCHAFT, ABFALLWIRTSCHAFT 
UND BODENSCHUTZ  
Postfach 1440 
67603 Kaiserslautern 
 
Schreiben vom 04.01.2018 
 
Mit o.g. Schreiben der Gesellschaft ARGUS 
CONCEPT habe ich die entsprechenden Un-
terlagen erhalten. 
 
Aus meiner Sicht ergeben sich keine Einwen-
dungen zu den vorliegenden Unterlagen. 
 
Ich möchte jedoch auf folgendes hinweisen: 
 
1. Oberflächenentwässerung 

 
Bei der Herstellung der Photovoltaikanlagen 
darf es zu keiner abflusswirksamen Versiege-
lung kommen. Die Stellflächen unter den Mo-
dulen sind durchgängig begrünt und das Re-
genwasser, das von den Modulen abläuft, 
kann breitflächig versickern. 
 
2. Grundwasserschutz 

 
Hinsichtlich des Grundwasserschutzes 
möchte ich auf die Einhaltung der bereits in 
der Begründung zum Bauleitverfahren aufge-
nommen Festsetzungen (siehe Kapitel 5.10.8) 
nochmals hinweisen. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verbandsgemeinde / 
Ortsgemeinde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Sie bleiben aber ohne Auswirkungen 
auf die Inhalte der Bauleitplanverfahren, 
da sie bereits nach dem Scoping-Verfahren 
in den Planunterlagen Berücksichtigung 
fanden. 
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46 VERBANDSGEMEINDEWERKE LANDSTUHL 

Postfach 1561 
66849 Landstuhl 
 
Schreiben vom 21.12.2017 
 
Die Verbandsgemeindewerke nehmen zu den 
o.g. Plänen wie folgt Stellung: 
 
Das oben genannte Gebiet umfasst die Flur-
stücke 1851 und 1858. Die Flurstücke liegen 
in der Gemarkung Oberarnbach. Die Grund-
stücke sind derzeit noch unbebaut. 
 
Vom Wasserwerk „Oberarnbacher Berg“ ver-
läuft eine DN 200 PVC Leitung durch das Flur-
stück 1851 zum Hochbehälter Bann / Ober- 
arnbach. Von dort aus verläuft die Leitung in 
gleicher Dimensionierung nach Bann durch 
das Flurstück 1858. Die Versorgung von Ober-
arnbach erfolgt über eine DN 150 PVC Leitung 
durch das Flurstück 1857, welches im Eigen-
tum der Verbandsgemeinde Landstuhl ist. 
 
Bei der Maßnahme sind die technischen Re-
geln nach DVGW Arbeitsblatt W 400-1 Punkt 
6.6 Tabelle 3 zu beachten. Diese sehen nach 
Tabelle 3 einen Schutzstreifen für erdverlegte 
Wasserleitungen bis DN 200 von 6,00 m vor, 
wobei die Leitungen in der Mitte des Schutz-
streifens verlaufen. In diesem Schutzstreifen 
dürfen keine betriebsfremden Bauwerke er-
richtet werden. Auch Schuttgüter, Baustoffe 
und wassergefährdeten Stoffe dürfen in die-
sem Bereich nicht gelagert werden. In Tabelle 
4 ist ein Arbeitsstreifen von 15 - 20 m für Lei-
tungen bis DN 200 vorgeschrieben. Auch hier 
befindet sich die Leitung in der Mitte des Ar- 
beitsstreifens. In diesem Bereich dürfen Ar-
beiten an den Leitungen nicht behindert wer-
den. Weiterhin müssen jederzeit eine Zufahrt 
und ein Zutritt zu unseren Anlagen gewähr-
leistet sein. 
 
Da für die beiden Ortsgemeinden Bann und 
Oberarnbach bisher keine Redundanz für die 
Wasserversorgung vorgehalten wird, soll sich 
dies in Zukunft ändern. Es sollen zukünftig 
zwei zusätzliche Leitungen vom Hochbehälter 
Bann/Oberarnbach zu den jeweiligen Ge-
meinden verlegt werden. Die Dimensionie-
rung ist noch nicht abschließend erfolgt, aber 

  
 
 
 
 
Stellungnahme der Verbandsgemeinde / 
Ortsgemeinde 
 

Die Stellungnahme der Verbandsgemein-
dewerke erging fast wortgleich bereits im 
Rahmen des Scoping-Verfahrens. Aller-
dings erfolgte eine Korrektur der Schutz-
streifenbreite von 2 x 2 m auf 2 x 3 m. 
 
Aufgrund der damaligen Stellungnahme 
der Verbandsgemeindewerke Landstuhl 
wurde der Verlauf der genannten Wasser-
leitung, einschließlich der einzuhaltenden 
Schutzabstände sowie ein Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht zugunsten der Verbandsge-
meindewerke Landstuhl in Plan und Be-
gründung des Bebauungsplanes aufge-
nommen. Auf eine Eintragung der Wasser-
leitung in die FNP-Teiländerung wurde 
verzichtet, da auch im Gesamt-FNP diese 
Zonen nicht dargestellt sind. Die Schutz-
streifenbreite wird in der Planzeichnung 
korrigiert. 
 
Weitere Ausführungen zur Wasserleitung 
wurden in der Begründung ergänzt. 
 



BEBAUUNGSPLAN UND FNP-TEILÄNDERUNG 
„SOLARPARK OBERARNBACH“ 

A R G U S  CO N CE P T  G es e l l s ch a f t  fü r  L eb en s ra u m en tw ic k l u n g  m b H  
S e i t e  24 

eine Aufdimensionierung der Leitungen ist 
nicht ausgeschlossen. Auch der exakte Ver-
lauf der Leitung ist noch nicht fest gelegt. Dies 
muss in der weiteren Planung berücksichtigt 
werden. Zur Art der Bebauung kann keine 
Aussage getroffen werden. 

 


